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Musterverfügung Anstellung als Logogpädin/Logopäde 
Version 25. Januar 2010
	Anrede

Name
Adresse
PLZ/Ort



Versichertennummer.
AHV Nr.
Schulgemeinde
     
Anstellung an der
     
als
     
Eintrittsdatum
 FORMDROPDOWN 

Anstellung
 FORMDROPDOWN 

Pensum
 FORMCHECKBOX 

   Wochenlektionen (WL)

 FORMCHECKBOX 

jährlich änderndes Pensum



Minimum
   WL
Maximum
   WL

Beschäftigungsgrad
      % (Vollpensum von    WL)
Direkt vorgesetzte Stelle
     
Lohn

gemäss
 FORMCHECKBOX 
 Besoldungsreglement der Schulgemeinde / Gemeinde


 FORMCHECKBOX 
 Kantonales Lehrpersonalgesetz und dazugehörende Verordnungen

Kategorie / Klasse
vergleiche Lohnempfehlung des Volkschulamts vom 25.1.2010 
Einstufung
     
Dienstjahre (Gemeinde)
     
Jahresgrundlohn
     
Rechte und Pflichten

Die Therapeutin / der Therapeut hat im Umfang ihres / seines Pensums ihre / seine volle Arbeitskraft in den Dienst der Schule zu stellen. Der Berufsauftrag und die Rechte und Pflichten richten sich nach:

 FORMCHECKBOX 

Stellenbeschreibung (Beilage) 

 FORMCHECKBOX 

Pflichtenheft (Beilage)

 FORMCHECKBOX 

Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen (Ordner 3); Handreichung Logopädische Therapie 

 FORMCHECKBOX 

Sonderpädagogisches Konzept der Gemeinde (Beilage)

 FORMCHECKBOX 

Dienst- und Besoldungsreglement der Schulgemeinde / Gemeinde

 FORMCHECKBOX 

sinngemäss nach kantonalem Lehrpersonalrecht, soweit nicht das Gemeindereglement 
oder nachstehende Bestimmungen davon abweichen (§ 72 GG)

 FORMCHECKBOX 

ausschliesslich nach kantonalem Lehrpersonalrecht, vorbehältlich der nachstehenden Bestimmungen

Vereinbarungen:      
Probezeit

 FORMCHECKBOX 

Keine Probezeit.

 FORMCHECKBOX 

Die ersten       Monate des Arbeitsverhältnisses gelten gemäss § 14 PG als Probezeit.

 FORMCHECKBOX 

     
Arbeitszeit

Das Vollpensum beträgt 28 Wochenlektionen. Eine Lektion dauert 45 Minuten und versteht sich grundsätzlich als Arbeit mit Schülerinnen und Schülern 

Im Rahmen der vereinbarten Wochenlektionen leistet die Therapeutin / der Therapeut folgende Tätigkeiten:

	Therapie
	ambulante Einzel- und Gruppentherapie für Kinder und Jugendliche 



	Prävention
	Klassenintegrierte Förderung und Interventionen, Arbeit in und mit Klassen, präventive Interventionen, allg. Sprach- bzw. Bewegungsförderung im Rahmen von Schulprojekten 

	Diagnostik
	Kinds- bzw. fallbezogene Interventionen in Form von Abklärung und Diagnostik

	fachspezifische Expertentätigkeit
	Der Therapeutin / dem Therapeuten werden für die Beratung und Unterstützung der Lehrpersonen und weiteren Beteiligten folgende Lektionen angerechnet:

· bei einem Pensum von 10 bis 20 Wochenlektionen eine Lektion pro Woche,

- ab einem Pensum von 21 Wochenlektionen zwei Lektionen pro Woche.

	Die folgenden Aufgaben sind mit den vereinbarten Wochenlektionen abgegolten:

· Teilnahme an Schulischen Standortgesprächen (gemäss Bedarf der Regelklassenlehrperson bzw. nach Weisung der Schul-/Therapieleitung)

· Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Lehr- und Fachpersonen im Schulhaus, in der Schulgemeinde, mit den Eltern und anderen Erziehungsberechtigten, mit dem Schulpsychologischen Dienst, den Fachärzten, den Fachleuten der Schulsozialarbeit sowie den Behörden

· Vor- und Nachbereitung, Therapieplanung, Therapiedokumentation, Verfassen von Berichten, Materialbeschaffung und -verwaltung

· Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Diagnostik wie Vorgespräche, Anamnese, Erkundigungsgespräche und Testauswertungen

· Erledigung organisatorischer und administrativer Arbeiten (Stundenplanorganisation, Statistik, Archivierung, Budget, Abrechnung)

· Weiterbildung, Supervision, Intervision, Qualitätssicherung, Studium von Fachliteratur

· Öffentlichkeitsarbeit


Die Verteilung der Lektionen auf die Arbeitsbereiche Therapie, Prävention und Diagnostik richtet sich nach dem Bedarf der Schule wird wie folgt festgelegt:
 FORMCHECKBOX 

Die Verteilung wird zwischen der vorgesetzten Stelle und der Therapeutin/dem Therapeuten vereinbart.

 FORMCHECKBOX 

Die Verteilung ist im Pflichtenheft geregelt.
Auf Beginn des Schuljahres, in dem eine Therapeutin / ein Therapeut das 57. Altersjahr vollendet, vermindert sich ihr / sein Vollpensum ohne Lohnkürzung um zwei Wochenlektionen.

Die Therapeutin / der Therapeut informiert die vorgesetzte Stelle über ihre / seine Arbeit.

Änderungen des Pensums können in gegenseitigem Einverständnis jederzeit schriftlich vereinbart werden. 

Die Therapien sollen nach Rücksprache mit Eltern und Lehrperson(en) in der Regel während der Unterrichtszeit der Kinder durchgeführt werden.

Arbeitsraum, Material

Die Gemeinde stellt der Therapeutin/dem Therapeuten einen für die logopädische bzw. psychomotorische Behandlung geeigneten Arbeitsraum zur Verfügung, dessen Einrichtung den flexiblen Einsatz aller Therapiemodalitäten erlaubt, insbesondere die Einzel- und Kleingruppentherapie. 

Für das Therapiematerial steht ein jährlich wiederkehrender Kredit zur Verfügung.
Arbeitsverhinderung / Therapieeinstellung

Bei Krankheit oder Unfall ist vorgesetzte Stelle über die Dienstverhinderung so rasch als möglich zu verständigen. Bei Dienstaussetzung von mehr als einer Woche ist ein ärztliches Zeugnis beizubringen (vgl. § 100 Abs. 2 VVO)
Für Therapieeinstellungen und Änderung der Therapiezeiten (Vor- und Nachholen von Therapiestunden zur Teilnahme an Weiterbildungen, welche nicht in der therapiefreien Zeit absolviert werden können, Stundenplanänderungen) ist die Bewilligung bei der vorgesetzten Stelle einzuholen, sofern die Therapieeinstellung nicht gesetzlich vorgesehen ist oder sich nicht nach den schulinternen Regeln richtet.

Urlaube

Für familiäre Ereignisse und für persönliche und militärische Anlässe wird bezahlter Urlaub gemäss §§ 84 - 89 VVO gewährt.
Weiterbildung

Weiterbildung hat grundsätzlich in der therapiefreien Zeit stattzufinden. Bei schulinternen Weiterbildungen gelten die Regeln der Schuleinheit.
Für die Weiterbildungskosten gilt folgende Regelung:

 FORMCHECKBOX 
 
Für externe Weiterbildungsveranstaltungen können bezahlter Urlaub und Beiträge gemäss  § 94 VVO gewährt werden. Für die Bewilligung von Beiträgen ist die Schulpflege zuständig.

 FORMCHECKBOX 

Für externe Weiterbildungsveranstaltungen steht eine Pauschale von 1% des Jahreslohnes zur Verfügung. Zusätzlich übernimmt die anstellende Behörde die Kosten von mindestens    6 Supervisionssitzungen pro Jahr.

 FORMCHECKBOX 

Weiterbildungsreglement der Gemeinde (Beilage)
Mitarbeiterbeurteilung (MAB)

Die Mitarbeiterbeurteilung richtet sich nach den Vorschriften des Lehrpersonalgesetzes 
(§ 20 LPG).
Lohnanstieg

Teuerungszulagen und allgemeine Reallohnerhöhungen sowie Stufenaufstiege, Beförderungen und Rückstufungen richten sich nach

 FORMCHECKBOX 

den Beschlüssen des Kantons für das Staatspersonal und den Bestimmungen gemäss      §§ 24 und 25 LPVO
 FORMCHECKBOX 

den Bestimmungen der Gemeinde 

Dienstaltersgeschenk

Für die Ausrichtung des Dienstaltersgeschenks werden die Dienstjahre in der Gemeinde (inkl. deren Zweckverbände) angerechnet.
Art und Umfang der Ausrichtung des Dienstaltersgeschenks erfolgt

 FORMCHECKBOX 

nach Ansätzen des Kantons: §§ 45-49 VVO
 FORMCHECKBOX 

nach Ansätzen der Gemeinde

Spesenentschädigung

Die Gemeinde entschädigt gegen Abrechnung ausserordentliche Barauslagen

 FORMCHECKBOX 

nach Ansätzen des Kantons: § 20 LPG für Weiterbildung sowie § 42 PG und § 64 ff. VVO.

 FORMCHECKBOX 

nach Spesenreglement der Gemeinde (Beilage).
Berufliche Vorsorge

 FORMCHECKBOX 

Die Gemeinde versichert ihre Angestellten im Rahmen der beruflichen Vorsorge bei folgender Pensionskasse      .

 FORMCHECKBOX 

Keine berufliche Vorsorge (aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen).

Weiterer Versicherungsschutz

Die Gemeinde versichert die Therapeutin / den Therapeuten gegen

 FORMCHECKBOX 

Berufsunfall

 FORMCHECKBOX 

Nichtberufsunfall
(Prämie zu Lasten von  FORMDROPDOWN 
)
 FORMCHECKBOX 

Berufshaftpflicht

 FORMCHECKBOX 

Lohnausfall bei Krankheit 

 FORMCHECKBOX 

Kaskoversicherung für Dienstfahrten

 FORMCHECKBOX 

weitere
Krankheit und Unfall

Die Lohnfortzahlung bei Krankheit und Unfall richtet sich nach den Vorschriften des allgemeinen Personalrechts (§ 99 VVO).

Nebenbeschäftigung

Vor Übernahme einer Nebenbeschäftigung oder eines öffentlichen Amtes ist die vorgesetzte Stelle zu informieren. Die Ausübung einer Nebenbeschäftigung oder eines öffentlichen Amtes kann von der vorgesetzten Stelle untersagt werden, wenn die Ausübung sich nicht mit dem Berufsauftrag vereinbaren lässt oder die Therapeutin / den Therapeuten übermässig in Anspruch nimmt.
Kündigung

Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses kann beidseitig auf Ende eines Schuljahres (15. August) schriftlich unter Einhaltung der folgenden Fristen erfolgen:

 FORMCHECKBOX 

im 1. bis 9. Dienstjahr: vier Monate / Ab dem 10. Dienstjahr: sechs Monate

 FORMCHECKBOX 

vier Monate 

Kündigungsschutz

Die Kündigung muss sachlich gerechtfertigt und darf nicht missbräuchlich sein. Sie darf nicht zur Unzeit erfolgen. 

Bevor eine Kündigung wegen mangelnden Leistungen oder unbefriedigendem Verhalten ausgesprochen wird, muss der Therapeutin/dem Therapeuten eine angemessene Bewährungsfrist von drei bis sechs Monaten eingeräumt werden. Im ersten Jahr der Anstellung besteht kein Anspruch auf eine Bewährungsfrist. Die Beanstandungen, die zur Kündigung führen, müssen mit einer Mitarbeiterbeurteilung (MAB) oder durch ein gleichwertiges Verfahren belegt sein.

Für die allfällige Ausrichtung einer Abfindung bei unverschuldeter Entlassung gelten die 
 FORMCHECKBOX 

kantonalen Bestimmungen
 FORMCHECKBOX 

kommunalen Bestimmungen
Fristlose Auflösung

Das Arbeitsverhältnis kann aus wichtigen Gründen beidseitig ohne Einhaltung von Fristen mit schriftlicher Begründung aufgelöst werden. Als wichtiger Grund gilt jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zumutbar ist. Tatbestand und Rechtsfolgen der fristlosen Auflösung richten sich nach den Bestimmungen des Obligationenrechts. Eine Abfindung bleibt vorbehalten.
Einvernehmliche Beendigung

Das Arbeitsverhältnis kann in gegenseitigem Einverständnis abweichend von den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen beendet werden.

Arbeitszeugnis

Das Recht auf ein Arbeitszeugnis richtet sich nach den Vorschriften des allgemeinen Personalrechts (§ 46 Abs. 2 und 3 PG).
Schweigepflicht

Die Therapeutin/der Therapeut ist zur Verschwiegenheit über dienstliche und persönliche Angelegenheiten gemäss den gesetzlichen Bestimmungen (§ 71 GG) verpflichtet. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehen.

Bemerkungen

     
Rechtsmittel:

Eine Einsprache gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen von der Mitteilung an schriftlich und mit begründetem Antrag bei der Schulpflege eingereicht werden.

Mitteilung an:
 FORMCHECKBOX 
 Therapeutin/Therapeut
 FORMCHECKBOX 
 Schul-/Therapieleitung

 FORMCHECKBOX 
 Schulsekretariat


 FORMCHECKBOX 
 Finanzverwaltung


 FORMCHECKBOX 
 Versicherungskasse


 FORMCHECKBOX 
 Ressort Personelles

Ort, Datum:
     
Unterschrift:      
Verwendete Abkürzungen

EDK
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

GG
Gemeindegesetz (LS 131.1)

LPG
Lehrpersonalgesetz (LS 412.31)

LPVO
Lehrpersonalverordnung (LS 412.311)

PG
Personalgesetz (LS 177.10)

VSM
Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (LS 412.103)

VVO
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (LS 177.111)

WL
Wochenlektionen
	
	
	


	
	
	



